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4. erklärtferner erneut, daß die Vereinten Nationen den 
Mitgliedstaaten nur auf ihr Ersuchen und mit Zustimmung 
bestimmter souveräner Staaten Wahlhilfe leisten sollten, 
gemäß den vom Sicherheitsrat oder der Generalversammlung 
in jedem einzelnen Fall verabschiedeten Resolutionen und 
unter strenger Einhaltung der Grundsätze der Souveränität und 
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten, oder bei Vorliegen besonderer Umstände, wie 
beispielsweise in Fällen der Entkolonialisierung oder im 
Ralrmen regionaler oder internationaler Friedensprozesse; 

5. appelliert mit Nachdruck an alle Staaten, davon 
Abstand zn nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder verdeckt zu unterstützen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgänge in einem Land untergraben würde; 

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
Führer; 

7. erklärt erneut, daß alle Staaten nach der Charta 
verpflichtet sind, das Recht anderer auf Selbstbestimmung zu 
achten sowie ihr Recht, frei und ohne Einmischung von außen 
ihren politischen Status zu beslimmen und ihre wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen; 

8. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundfünfzigsten 
Tagung ullter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " zu be
handeln. 

99, Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/173. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen
rechtsernehung: Wege zu einer Kultur des Frie
dens 

Die Generalversammlung, 

in der Erkenntnis, daß die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, was die 
Achtung der dauerhaften Werte betrifft, auf denen das System 
der Vereinten Nationen beruht, seit ihrer Gründung daran 
gearbeitet hat, den freien Austausch von Ideen zu gewähr
leisten, Menschen und Kulturen einander näherzubringen und 
die Achtung vor den Menschenrechten sowie die wirksame 
Ausübung von Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit 
sicherzustellen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 48/126 vom 20. Dezember 
1993 und 49/213 vom 23. Dezember 1994 über die Verkün
dung des Jalrres der Toleranz sowie ihrer Resolution 49/184 
vom 23. Dezember 1994 über die Verkündung der Dekade der 
Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung, 

mit Genugtuung die von der Generalkonferenz der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur auf ihrer achtundzwanzigsten Tagung verabschie
dete Resolution 5.3161 begrüßend, mit der der Generaldirektor 

161 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, Records ofthe General Conference, Twenty~eighth Session, Paris, 
25 October to 16 November 1995, Vol I, Resolutions, Abschnitt IV. 

gebeten wird, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
disziplinenübergreifenden Projekt "Wege zu einer Kultur des 
Friedens" durchzuführen, insbesondere dessen Abschnitt 1 mit 
dem Titel "Erziehung zum Frieden, zu den Menschenrechten, 
zu Demokratie, Völkerverständigung und Toleranz", 

die Auffassung vertretend, daß der Aktionsplan für die 
Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung 
1995-2004162 wesentlich zum gegenseitigen Verständnis und 
zum friedlichen Zusammenleben der Menschen und Nationen 
beitragen wird und mit dem disziplinenübergreifenden Projekt 
mit dem Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens" im Ein
klang steht, 

I. verleiht ihrer Genugtuung Ausdruck über die von der 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer achtundzwanzig
sten Tagung verabschiedete Resolution 5.3, die das diszi
plinenübergreifende Projekt mit dem Titel "Wege zu einer 
Kultur des Friedens" enthält; 

2. ermutigt die Länder, die Regionalorganisationen, die 
nichtstaatlichen Organisationen sowie den Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, alles zu tun, um die Erziehung zum Frieden, 
zu den Menschenrechten, zu Demokratie, Völkerverständigung 
und Toleranz zu gewäbrleisten; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Generalversammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über den Stand der im 
Rahmen des disziplinenübergreifenden Projekts mit dem Titel 
"Wege zu einer Kultllf des Friedens" durchgeführten Bildungs
maßnahmen Bericht zu erstatten. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

S01l.74. Stärktmg der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte dlltth die För
derung der internationalen Znsantmenarbeit, nnd 
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit 
nnd Objektivität 

Die Generalversammlung? 

in Bekräftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der mensch
lichen Person, an die Gleichberechtigrmg von Mann und Frau 
sowie von großen und kleinen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbeslimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu-

'" N49/261/Add.l-El19941110IAdd.I, Anhang. 




